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1 ANMELDUNG 
 
 Beim Eintritt wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem die Betreuungszeiten festgelegt wer-

den. 
 
 
2 GRUNDLAGE  FÜR  DAS  BETREUUNGSGELD 
 
 Das Betreuungsgeld wird berechnet: 
 
 a) Bei Ehepaaren und Alleinerziehenden aufgrund des steuerbaren Einkommens (Staats-

steuer). 
 
 b) Bei Konkubinatspartnern mit gemeinsamem Kind aufgrund der beiden steuerbaren Ein-

kommen (Staatssteuer). 
 
 c) Bei Konkubinatspaaren mit Kind eines Partners (z.B. aus früherer Ehe oder eheähnli-

chem Verhältnis) aufgrund des steuerbaren Einkommens des Inhabers der elterlichen 
Sorge plus 50% des steuerbaren Einkommens des Konkubinatspartners (Staats-
steuer). 

 
 d) Bei Personen mit Quellensteuerveranlagung gilt der kantonale Berechnungsschlüssel 

zur Ermittlung des steuerbaren Einkommens. 
 
 Die Neuberechnung des Betreuungsgeldes erfolgt jährlich auf den 1. April und gilt bis zum 

31. März des Folgejahres. Massgeblich ist die definitive Veranlagung des Steuerjahres 2010, 
die von den Eltern bis spätestens 31. Januar 2012 einzureichen ist. 

 
 Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, bei unbegründeter Nichtvorlage die entsprechenden 

Angaben bei der Steuerverwaltung nachzufragen. In diesem Fall wird zur Abgeltung des ent-
standenen Aufwands eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.-- in Rechnung gestellt. 

 
 
3 BEARBEITUNGSGEBÜHR 
 
 Bei der Vereinbarung des Eintrittstages in eines der Tagesheime oder in eine Tagesfamilie 

ist eine einmalige Bearbeitungsgebühr von CHF 50.-- zu entrichten. 
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4 BETREUUNGSGELD  FÜR  TAGESKINDER 
 
 Das Betreuungsgeld richtet sich nach dem steuerbaren Einkommen gemäss Steuerveranla-

gung. Nachfolgende Ansätze beziehen sich auf ein Kind. 
 
 

 
  

Tagesheime 
(Tagesansatz) 

Tagesfamilien 
(Stundenansatz) 

bis  24`999.-- CHF  24'999.--  17.--  1.70 

von CHF  25'000.--  21.--  2.10 

 CHF  30'000.--  25.--  2.50 

 CHF  35'000.--  29.--  2.90 

 CHF  40'000.--  33.--  3.30 

 CHF  45'000.--  35.--  3.70 

 CHF  50'000.--  37.--  4.10 

 CHF  55'000.--  45.--  4.50 

 CHF  60'000.--  49.--  4.90 

 CHF  65'000.--  53.--  5.30 

 CHF  70'000.--  60.--  6.00 

 CHF  75'000.--  65.--  6.50 

 CHF  80'000.--  71.--  7.10 

 CHF  85'000.--  76.--  7.60 

 CHF  90'000.--  81.--  8.10 

 CHF  95'000.--  86.--  8.60 

 CHF  100'000.--  91.--  9.10 

 CHF  105'000.--  96.--  9.60 

 CHF  110'000.--  101.--  10.10 

 CHF  115'000.--  106.--  10.60 

 CHF  120'000.--  111.--  11.10 

 CHF  125'000.--  116.--  11.60 

 CHF  130'000.--  121.--  12.10 

 CHF  135'000.--  126.--  12.60 

 CHF  140'000.--  131.--  13.10 

 CHF  145'000.--  136.--  13.60 

 CHF  150'000.--  141.--  14.10 
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5 KOSTGELD 
 
 Das Kostgeld* beträgt: 
 

 
IN  DEN  TAGESHEIMEN 
 

bis zum 8. Geburtstag CHF   7.-- Mittagessen 

 CHF   6.-- Abendessen 

  

ab dem 8. Geburtstag CHF   8.-- Mittagessen 

 CHF   6.-- Abendessen 

  

 
BEI  DEN  TAGESFAMILIEN 
 

bis zum 8. Geburtstag CHF   7.-- Mittagessen 

 CHF   5.-- Abendessen 

 CHF 11.-- Übernachtung (nach vorheri-
ger Absprache) 

  

ab dem 8. Geburtstag bis zum  
12. Geburtstag 

CHF   8.-- Mittagessen 

 CHF   5.-- Abendessen 

 CHF 11.-- Übernachtung (nach vorheri-
ger Absprache) 

  

ab dem 12. Geburtstag CHF   9.-- Mittagessen 

 CHF   5.-- Abendessen 

 CHF 11.-- Übernachtung (nach vorheri-
ger Absprache) 

 
 * In diesen Ansätzen sind die Kosten für weitere Mahlzeiten wie Znüni und Zvieri mit enthalten. 

 
 
6 ERMÄSSIGUNGEN 
 
 Wenn zwei oder mehr Kinder aus derselben Familie untergebracht sind, beträgt das Betreu-

ungsgeld für das zweite und jedes weitere Kind die Hälfte. 
 
 Bei mehreren Kindern wird für jenes mit der längsten Präsenzzeit das volle Betreuungsgeld 

berechnet. Ermässigung bekommt das Kind mit der prozentual geringeren Anwesenheit. 
 
 
7 BETREUUNGSGELD FÜR HALBTAGESKINDER 
 
 Das Betreuungsgeld (Unterkunft und Betreuung) beträgt pro halben Tag und Kind die Hälfte 

der Ansätze. Das Kostgeld wird separat berechnet. 
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8 ABSENZEN 
 
 Bei unentschuldigtem Fernbleiben werden das volle Betreuungsgeld und das Kostgeld 

berechnet. 
 
 Die Kinder müssen bis 8.00 Uhr morgens abgemeldet sein, ansonsten das volle Betreuungs-

geld verrechnet wird. 
 
 Bei entschuldigtem Fernbleiben eines Kindes ist eine Reservierungsgebühr von CHF 5.-- pro 

Tag zu bezahlen. Die Platzreservation kann jährlich für höchstens vier Wochen beansprucht 
werden. Massgebend für die Berechnung Anzahl Tage ist der gültige Betreuungsvertrag 
(Wochenverträge). 

 
 Bei ganzwöchigem Aufenthalt (5 Tage/Woche) sind es 20 Tage Platzreservation pro 

Kalenderjahr. Bei Teilzeitanmeldung reduziert sich dieser Ansatz entsprechend. 
 
 Zum Beispiel: 
 2 Tage pro Woche angemeldet, ergibt 4 Wochen mal 2 Tage, gleich 8 Tage pro Kalender-

jahr. 
  
 Während der Betriebsferien der Tagesheime oder bei Ferien der Tageseltern wird keine 

Reservationsgebühr erhoben. 
 
 
9 MITTAGSTISCH  IN  DEN  TAGESHEIMEN 
 
 Für Kinder und Jugendliche, die nur über Mittag in den Tagsheimen sind, wird ein Betreu-

ungs- und Kostgeld gemäss Ziffer 4 (Stundenansatz Tagesfamilien) und Ziffer 5 erhoben. 
 
 Für zusätzliche Anwesenheit wird das Betreuungsgeld pro rata temporis berechnet. 
 
 
10 WOCHENENDBETREUUNG IN DEN TAGESFAMILIEN (IN AUSNAHMEFÄLLEN) 
 
 Wird ein Kind ausnahmsweise an einem Wochenende oder an einem Feiertag betreut, 

gelten folgende Zuschläge: An Samstagen werden 50 %, an Sonn- und Feiertagen 100 % 
der geleisteten Betreuungszeit zusätzlich berechnet. 

 
 
11 RECHNUNGSSTELLUNG 
 
 Die Rechnung wird durch die Gemeindeverwaltung erstellt. 
 
 
12 KÜNDIGUNG 
 
 Der Austritt oder die Reduktion der Betreuungszeit eines Kindes muss mindestens einen Mo-

nat im Voraus schriftlich gemeldet werden. Bei Nichteinhaltung wird das volle Betreuungs-
geld gemäss Vertrag berechnet. 

 
 Sind die Eltern oder die obhutsberechtigten Pflegepersonen eines Kindes nicht in Muttenz 

wohnhaft, so kann der Heimleiter / die Heimleiterin den Platz kündigen, sofern Bedarf für 
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Kinder in Muttenz wohnhafter Personen nachgewiesen ist. Die Kündigungsfrist beträgt in 
diesem Fall mindestens 3 Monate. 

 
 
13 INKRAFTTRETEN 
 
 Diese Taxordnung tritt am 1. April 2012 in Kraft und ersetzt alle früheren Beschlüsse. 
 
 
 
Muttenz, 21. Dezember 2011 IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

    Der Präsident Der Verwalter 

 
 
    Peter Vogt Sebastian Helmy 
 
 
 
 


